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— Amtliche Bekanntmachungen —

Bekanntmachung der Gemeindebehörde 
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen 

für die Wahl zum Deutschen Bundestag 
am 26. September 2021

1.  Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Gemeinde – die 
Wahlbezirke der Gemeinde Stadt Fürstenberg/Havel wird in der Zeit 
vom 06.09.2021 bis 10.09.2021 während der allgemeinen Öffnungszeiten

 in der   Stadtverwaltung Fürstenberg/Havel, 
16798 Fürstenberg/Havel, Markt 1, Rathaus, Zimmer 4 
(barrierefrei)

 für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder Wahlbe-
rechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Per-
son im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein 
Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von an-
deren im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, 
hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtig-
keit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. 
Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß 
dem § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.

 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die 
Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich.

 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat.

2.  Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann 
in der Zeit vom 06.09.2021 bis 10.09.2021, spätestens am 10.09.2021 
bis 12 Uhr, bei der Gemeindebehörde Stadtverwaltung Fürstenberg/
Havel, 16798 Fürstenberg/Havel, Markt 1, Rathaus, Zimmer 4 (bar-
rierefrei) Einspruch einlegen.

 Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift 
eingelegt werden.

3.  Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhal-
ten bis spätestens zum 05.09.2021 eine Wahlbenachrichtigung.

 Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt wahlbe-
rechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, 
wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben 
kann.

 Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen werden und die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen 
beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 58 /Ober-
havel-Havelland II 

 durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) 
dieses Wahlkreises

 oder
 durch Briefwahl

 teilnehmen.

5.  Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1  ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
5.2  ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
 a)  wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist 

auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 18 Abs. 1 der Bun-
deswahlordnung (bis zum 05.09.2021) oder die Einspruchsfrist gegen 
das Wählerverzeichnis nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis 
zum 10.09.2021) versäumt hat,

 b)  wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der 
Antragsfrist nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung oder der Ein-
spruchsfrist nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung entstanden ist,

 c)  wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und 
die Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur 
Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist.

 Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen 
Wahlberechtigten bis zum 24.09.2021 18.00 Uhr, bei der Gemeindebe-
hörde mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt werden.

 Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des 
Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten 
möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, 
gestellt werden.

 Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte 
Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 
12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können 
aus den unter 5.2 Buchstabe a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag 
auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, 
stellen.

 Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist.

 Ein Wahlberechtigter mit Behinderung kann sich bei der Antragstellung 
der Hilfe einer anderen Person bedienen.

6.  Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte
 – einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
 – einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,
 –  einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusen-

den ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag und
 – ein Merkblatt für die Briefwahl.
 Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen an-

deren ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der 
Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen 
wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberech-
tigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der 
Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevoll-
mächtigte Person auszuweisen.
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 Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Be-
hinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur 
Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson 
muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfestellung ist auf tech-
nische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst ge-
troffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist 
eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die 
selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtig-
ten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenskonflikt der Hilfs-
person besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse 
verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen 
Person erlangt hat.

 Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel 
und dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, 

dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht.
 Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne 

besondere Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post 
AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief 
angegebenen Stelle abgegeben werden.

Fürstenberg/Havel, den 19.07.2021

Philipp
Bürgermeister

Stellenausschreibung

Die Stadt Fürstenberg/Havel sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Bauhofmitarbeiter*in (m/w/d).

Es handelt sich um eine Vollzeitstelle (40 Stunden/Woche).

Ihr zukünftiges Aufgabengebiet umfasst die Erledigung aller im kommunalen 
Bauhof anfallenden Tätigkeiten, wie beispielsweise die Durchführung des 
Winterdienstes; die Instandhaltung, Sanierung, Reinigung und in gewissem 
Umfang auch Herstellung von Straßen und öffentlichen Verkehrsflächen; 
die Pflege, Wartung, Instandhaltung, Instandsetzung und Unterhaltung von 
kommunalen Einrichtungen, Liegenschaften, Grün- und Parkanlagen, Kin-
derspielplätzen, Freizeit- und Sporteinrichtungen sowie Friedhöfen und die 
Unterstützung von kommunalen Veranstaltungen.

Unsere Erwartungen an Sie:
 – erfolgreich abgeschlossene handwerkliche Berufsausbildung
 – mindestens Führerschein Klasse B 
 – Aufgeschlossenheit für die vielfältigen Aufgaben unseres Bauhofes, 
vielseitiges technisches sowie handwerkliches Geschick und Interesse, 
sichere und fundierte Kenntnisse im Umgang mit Fahrzeugen, Maschinen 
und Werkzeugen

 – Teamfähigkeit, aber auch ein hohes Maß an eigenverantwortlicher und 
selbständiger Arbeitsweise, Flexibilität, körperliche Belastbarkeit, Höhen-
tauglichkeit, Zuverlässigkeit, Engagement und Leistungsbereitschaft

 – Bereitschaft zur Übernahme von Tätigkeiten auch außerhalb üblicher Ar-
beitszeiten (z. B. an Wochenenden, Feiertagen, nachts) sowie zur Ableis-
tung von Ruf-/Bereitschaftsdiensten

Wir bieten Ihnen:
 – ein vielseitiges, interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet
 – die Mitarbeit in einem engagierten und motivierten Team eines modern 
aufgestellten kommunalen Bauhofes

 – eine unbefristete Beschäftigung
 – eine Vergütung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) 
in der EG 4

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre aussagekräf-
tige, schriftliche Bewerbung bis spätestens 10.08.2021 an die

Stadtverwaltung Fürstenberg/Havel
Markt 1
16798 Fürstenberg/Havel
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